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(Belgisches Staatsblatt vom 4. April 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT


29. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Abänderung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf Sport-/Kulturschecks und Kaufkraftprämien


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


(…)


KAPITEL 4 ­ Abänderungen des Einkommensteuergesetzbuches 1992


Art. 8 - Artikel 38/1 § 3 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 wird wie folgt abgeändert:

1. Im heutigen einzigen Absatz Nr. 3 werden die Wörter "dass ihre Gültigkeit auf fünfzehn Monate begrenzt ist, vom 1. Juli eines Jahres bis zum 30. September des folgenden Jahres" durch die Wörter "dass ihre Gültigkeit auf fünfzehn Monate ab dem Datum, an dem sie einem Arbeitnehmer oder Unternehmensleiter zur Verfügung gestellt werden, begrenzt ist" ersetzt.

2. Der Paragraph wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Unbeschadet von Absatz 1 Nr. 3 kann der Arbeitnehmer oder Unternehmensleiter, der einen Sport-/Kulturscheck erhalten hat, innerhalb von drei Monaten nach dem Ablaufdatum des Sport-/Kulturschecks beim Aussteller einen einmaligen Antrag auf Reaktivierung des Schecks einreichen. Der reaktivierte Sport-/Kulturscheck hat eine Gültigkeitsdauer von drei Monaten."


(…)




Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 29. März 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft und der Arbeit
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Selbständigen
D. CLARINVAL

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten
F. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

